
Beschluss des für die Gewährung vorläufigen 
Rechtsschutzes zuständigen Richters vom 13. Juni 2012 

— Morison Menon Chartered Accountants u. a./Rat 

(Rechtssache T-656/11 R II) 

(Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes — Erledigung) 

(2012/C 227/36) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Antragsteller: Morison Menon Chartered Accountants (Dubai, 
Vereinigte Arabische Emirate), Morison Menon Chartered Ac
countants — Dubai Office (Dubai) und Morison Menon Char
tered Accountants — Sharjah Office (Sharjah, Vereinigte Ara
bische Emirate) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte H. Viae
ne, D. Gillet und T. Ruys) 

Antragsgegner: Rat der Europäischen Union (Prozessbevollmäch
tigte: M.-M. Joséphidès und G. Étienne) 

Gegenstand 

Antrag auf Aussetzung des Vollzugs der Durchführungsverord
nung (EU) Nr. 1245/2011 des Rates vom 1. Dezember 2011 
zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 961/2010 über 
restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 319, S. 11) und 
des Beschlusses 2011/783/GASP des Rates vom 1. Dezember 
2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über res
triktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. L 319, S. 71), soweit 
durch sie die mit dem Namen „Morison Menon Chartered Ac
countant“ bezeichnete Einrichtung in die Liste der Personen und 
Einrichtungen aufgenommen wird, deren Gelder und wirtschaft
liche Ressourcen eingefroren werden 

Tenor 

1. Der Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ist erledigt. 

2. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Beschluss des Gerichts vom 12. Juni 2012 — Strack/ 
Kommission 

(Rechtssache T-65/12 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Öffentlicher Dienst — Beamte — Verwei
sungsbeschluss — Nicht rechtsmittelfähige Entscheidung — 

Offensichtlich unzulässiges Rechtsmittel) 

(2012/C 227/37) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Guido Strack (Köln, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt H. Tettenborn) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: H. Krämer und B. Eggers) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffent
lichen Dienst der Europäischen Union (Zweite Kammer) vom 7. 
Dezember 2011, Strack/Kommission (F-44/05 RENV, nicht in 
der amtlichen Sammlung veröffentlicht), wegen Aufhebung die
ses Beschlusses 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Herr Guido Strack trägt seine eigenen Kosten und die Kosten, die 
der Europäischen Kommission im Rahmen des vorliegenden 
Rechtszugs entstanden sind. 

( 1 ) ABl. C 118 vom 21.4.2012. 

Klage, eingereicht am 21. Mai 2012 — Ålands 
Industrihus/Kommission 

(Rechtssache T-212/12) 

(2012/C 227/38) 

Verfahrenssprache: Schwedisch 

Parteien 

Klägerin: Ålands Industrihus Ab (Mariehamn, Finnland) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt L. Laitinen) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss Nr. C 6/2008 der Europäischen Kommission 
vom 13. Juli 2011 betreffend die Maßnahmen der Regional
regierung der Åland-Inseln zugunsten der Ålands Industri
hus Ab für nichtig zu erklären und 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung ihrer Klage macht die Klägerin sieben Gründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 107 
Abs. 1 AEUV — keine staatliche Beihilfe 

Nach Ansicht der Klägerin stellen die in Rede stehenden 
Kapitalzuführungen und Darlehensgarantien keine staatliche 
Beihilfe dar; die Beihilfe verfälsche den Wettbewerb nicht in 
einem Maße, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten be
einträchtigt werde. Die Kommission habe den Sachverhalt 
offensichtlich fehlerhaft gewürdigt, weil sie insbesondere 
festgestellt habe, dass ausländischen Unternehmen eine Ge
schäftstätigkeit auf Åland nicht untersagt sei und sie mit 
Sicherheit nicht daran gehindert würden, Investitionen auf 
dem örtlichen Immobilienmarkt zu tätigen.
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2. Zweiter Klagegrund: Fehlerhafte Anwendung von Art. 107 
Abs. 1 AEUV im Zusammenhang mit dem Begriff des pri
vaten Kapitalgebers — keine staatliche Beihilfe 

Sämtliche Kapitalzuführungen seien nach dem Grundsatz 
des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers erfolgt 
und würden daher den Wettbewerb nicht in einem Maße 
verfälschen oder zu verfälschen drohen, dass der Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt werde. Die 
Kommission habe die Vereinbarkeit der Maßnahmen mit 
dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handelnden Kapital
gebers insoweit falsch beurteilt, als sie u. a. die Höhe der 
Gewinnerwartung dadurch fehlerhaft und willkürlich bewer
tet habe, dass sie ihren Blick lediglich auf eine jährliche 
Eigenkapitalrendite gerichtet habe. Die tatsächliche Gewinn
erwartung habe aus einer Kombination der jährlichen Eigen
kapitalrendite und dem erwarteten Wertzuwachs bestanden. 

3. Dritter Klagegrund: Fehlende Berücksichtigung einer beste
henden Beihilferegelung für Garantien 

Die Kommission habe nicht berücksichtigt, dass mindestens 
zwei der gewährten Garantien von einer bestehenden Bei
hilferegelung erfasst würden. 

4. Vierter Klagegrund: Fehlerhafte Beurteilung von Gegebenhei
ten und Begründungsmangel 

Sollten die in Rede stehenden Maßnahmen trotz allem als 
staatliche Beihilfe anzusehen sein, wäre der zurückzuzah
lende Betrag fehlerhaft festgestellt worden. Erstens habe die 
Kommission mit einer schwachen, mangelhaften und äu
ßerst knappen Begründung willkürlich die Höhe der Rück
zahlung anhand der gesamten investierten Kapitalsumme 
festgestellt. Zweitens habe sie mit unzureichender Begrün
dung willkürlich den Beihilfeanteil der Garantien in unange
messener und unrealistischer Höhe angesetzt. Die Mangel
haftigkeit und Willkürlichkeit der von der Kommission an
geführten Gründe machten es der Klägerin nahezu unmög
lich, den Behauptungen der Kommission angemessen ent
gegenzutreten. 

5. Fünfter Klagegrund: Fehlerhafte Anwendung der für den Re
ferenzzins geltenden Vorschriften 

Bei der Berechnung des Beihilfeanteils im Zusammenhang 
mit den Garantien habe die Kommission ihre Mitteilung 
über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Refe
renz- und Abzinsungssätze ( 1 ) rückwirkend angewandt. 
Diese unzulässige rückwirkende Anwendung habe dazu ge
führt, dass der zurückzuzahlende Beihilfeanteil der Garantien 
höher sei, als er gewesen wäre, wenn die zutreffende Rege
lung, nach Ansicht der Klägerin die Mitteilung 97/C 273/03 
über die Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzin
sungssätze ( 2 ), die zum Zeitpunkt der Gewährung der Garan
tien gegolten habe, zugrundegelegt worden wäre. 

6. Sechster Klagegrund: Vertrauensschutz der Klägerin hinsicht
lich der Beihilfe 

Auf der Grundlage der oben im ersten, im zweiten und im 
dritten Klagegrund dargestellten Umstände habe die Klägerin 
ein berechtigtes Vertrauen darauf gehabt, dass die Regional
maßnahmen keine unzulässige staatliche Beihilfe darstellten. 
Außerdem habe sie die Frage bei der Regionalregierung ge
klärt, die bekräftigt habe, dass die Maßnahmen von ange
meldeten Beihilferegelungen erfasst würden. 

7. Siebter Klagegrund: Der Beschluss der Kommission beein
trächtige die Rechtssicherheit und verletze die Eigentums
ordnung nach Art. 345 AEUV 

Die Kommission habe von der Stadt Mariehamn vorgenom
mene Parallelinvestitionen völlig außer Acht gelassen, was es 
der Klägerin unmöglich mache, im Fall einer Rückzahlung 
Aktionäre im Einklang mit zwingenden Bestimmungen des 
finnischen Aktiengesetzes gleich zu behandeln. Außerdem 
verzerre der Fehler der Kommission das wirtschaftliche Er
gebnis, da sie sich in einer Art und Weise eingemischt habe, 
die dazu führe, dass der Beschluss gegen Art. 345 AEUV 
verstoße, wonach die Verträge die Eigentumsordnung in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt ließen. 

( 1 ) ABl. 2008, C 14, S. 6. 
( 2 ) ABl. 1997, C 273, S. 3. 

Klage, eingereicht am 21. Mai 2012 — Indesit 
Company/HABM — ILVE (quadrio) 

(Rechtssache T-214/12) 

(2012/C 227/39) 

Sprache der Klageschrift: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Indesit Company SpA (Fabriano, Italien) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte G. Floridia und R. Floridia) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: ILVE-In
dustria Lavorazione Veneta Elettrodomestici SpA (Campodarse
go, Italien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 14. 
März 2012 im Verfahren R 2219/2010-1 aufzuheben und 
die Gemeinschaftsmarke Nr. 7 313 158 mit dem Wort
bestandteil „quadrio“ in eigentümlicher Schrift zur Kenn
zeichnung von Kühlschränken für ordnungsgemäß eintra
gungsfähig zu erklären.
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